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Mit den neuen allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften (VerwV) 

zum Aufenthaltsgesetz (AufenthG) erge
ben sich zumindest bei der Notfallbe
handlung von Illegalisierten wesentliche 
Veränderungen. Grundsätzlich wird es 
ihnen durch die Meldepflicht des § 87 
AufenthG immer noch unmöglich ge
macht, gefahrlos Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz in An
spruch zu nehmen. Jedoch wird nun klar
gestellt, dass auch Verwaltungsan ge
stellte von Krankenhäusern unter die 
ärztliche Schweigepflicht fallen, somit 
durch den verlängerten Geheimnisschutz 
auch die Sozialämter keine Daten an die 
Ausländerbehörde weitergeben dürfen. 
Eine gefahrlose Notfallbehandlung von 
Menschen ohne Papiere in Kranken häu
sern scheint daher nun rechtlich möglich.

In der Praxis ist vor allem die Frage noch 
ungeklärt, wie die Abrechnung zwischen 
Krankenhäusern und Sozialämtern gere
gelt wird. Schließlich müssen sich die zur 
Notfallbehandlung verpflichteten 
Krankenhäuser darauf verlassen können, 
dass die entstandenen Kosten tatsächlich 
erstattet werden.

Während also bei der Notfallbehandlung 
punktuelle Verbesserungen möglich  
erscheinen, bleibt Illegalisierten der Zu
gang zu einer ambulanten oder regulären 
medizinischen Versorgung durch § 87 
AufenthG weiterhin versperrt. Dadurch 
entstehen gesundheitliche Schäden: 
Krebserkrankungen werden zu spät er
kannt, bei chronischen Leiden entstehen 
Folgeschäden, Infektionskrankheiten wer
den nicht ausreichend therapiert, Imp
fungen und Vorsorgeuntersuchungen 
nicht durchgeführt. Um eine Arztpraxis 
aufsuchen zu können, müssen die Be
troffenen auch in Zukunft zunächst einen 
Krankenschein beim Sozialamt beantra
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gen. In diesen Fällen sind die Sozialämter 
unverändert verpflichtet, Daten an die 
Ausländerbehörden zu übermitteln – mit 
der Folge einer drohenden Abschiebung. 
Mit den neuen VerwV entsteht somit eine 
absurde Situation: Die Vorstellung beim 
niedergelassenen Arzt (mit zuvor beim So
zialamt eingeholten Kran ken schein) kann 
nicht gefahrlos erfolgen. Entstehen durch 
die fehlende Versorgung jedoch Kompli
kationen, ist die Behand lung im Kran ken
haus möglich. Der Ge setz geber verhindert 
faktisch die einfache und kostengünstige 
Therapie zum Beispiel eines Bluthoch
druckes, erlaubt aber beim dadurch ausge
lösten Schlaganfall eine aufwendige in
tensivmedizinische Behandlung.

So lange die Übermittlungspflicht nach  
§ 87 AufenthG besteht, ist deshalb auf  
lokaler Ebene die Einführung eines ano
nymen Krankenscheins sinnvoll, um auch 
ambulante und nicht akute stationäre 
Behandlungen abzudecken. Das Büro für 
medizinische Flüchtlingshilfe (Medibüro), 
das seit 1996 Illegalisierte an kooperie
rende Berliner Arztpraxen und Kranken
häuser vermittelt, hat daher das Konzept 
einer geschützten Vermittlung von Kran
kenscheinen ausgearbeitet. Darin ist vor
gesehen, dass eine ärztlich geleitete 
Stelle die Bedürftigkeit prüft, anonymi
sierte Krankenscheine ausgibt und eine 
Lotsenfunktion für die weitere Gesund
heitsversorgung übernimmt. Die Abrech
nung der anonymisierten Krankenscheine 
wäre dann gefahrlos über das Sozialamt 
möglich.

Seit über einem Jahr finden regelmäßig 
Gespräche zwischen dem Medibüro und 
der Senatsverwaltung für Gesundheit 
statt, um Verbesserungen hinsichtlich der 
Gesundheitsversorgung für Menschen 
ohne Papiere zu erzielen sowie die 
Möglichkeiten einer Umsetzung des 

Anonymen Krankenscheins zu eruieren. 
Eine einheitliche Positionierung des 
Berliner Senats zu diesem Thema konnte 
jedoch bisher nicht erreicht werden. Von 
Seiten des Innensenats steht weiterhin 
die ordnungspolitische Sicht im 
Vordergrund. 

Über konkrete Verbesserungen in einzel
nen Bereichen, wie der Duldungsregelung 
für Schwangere, wurde bereits in Berliner 
Ärzte 2/2009 berichtet. Leider ergeben 
sich bei der Umsetzung vielfach neue 
Probleme.

Schwangere, die in Berlin drei Monate  
vor der Geburt eine Duldung beantragen 
und unerlaubt eingereist sind, fallen un
ter die Umverteilungsregelung nach § 15a 
AufenthG. Aufgrund der ausländerrecht
lich festgeschriebenen Umverteilung von 
Flüchtlingen, Asylsuchenden und illegal 
Eingereisten zwischen den Bundes län
dern finden sich die Schwangeren dann  
in einem Bundesland wieder, in dem sie 
sich nicht auskennen und in dem eine 
Dul dungs regelung wie in Berlin gar nicht 
besteht – schlimmstenfalls droht ihnen 
dann dort die Abschiebung. Der Senats
verwaltung für Inneres ist dieses Pro 
blem bekannt. Zurzeit wird geprüft, ob 
Schwan ger schaft als zwingender Grund 
anerkannt werden kann, von einer Um
verteilung abzusehen.

Grundsätzlich ist eine suffiziente Ges
undheitsversorgung aus medizinischer 
Sicht in Parallelstrukturen – wie derzeit 
durch die Medibüros und die Malteser 
Migranten Medizin organisiert – nicht zu 
leisten. Die Verwirklichung eines Men
schenrechtes kann nicht vom unentgeltli
chen Enga gement einer Berufsgruppe ab
hängig gemacht werden. Die medizini
sche Versorgung muss unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus das gesamte medizini
sche Spektrum umfassen, von der Haus
arztbehandlung bis zur Intensivstation. 
Die Teilnahme der Berliner Ärztinnen und 
Ärzte an der beiliegenden Befragung ist 
sinnvoll und notwendig, um den 
Handlungsbedarf zu dokumentieren.
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